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Presseinformation 

Wichtiger Beitrag zum Hochwasserschutz 
Überschwemmungsgebiet für die Örtze neu festgesetzt 

Überschwemmungsgebiete sind ein wichtiger Beitrag zum Hochwasserschutz: Deshalb hat 

der NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft-, Küsten- und Natur-

schutz) das Überschwemmungsgebiet für die Örtze neu festgesetzt; es liegt in den Gemein-

den Fassberg, Hermannsburg und Winsen (Aller) und in den Städten Bergen und Munster 

(Landkreise Celle und Soltau-Fallingbostel). 

„Die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten heißt nichts anderes als dass den Flüs-

sen der notwendige Platz in ihrer natürlichen Flussaue gesichert wird – bei Hochwasser kann 

der Fluss sich weiter in der Natur ausbreiten; Siedlungen und Menschen sind geschützt“, 

heißt es in einer Presseinformation des NLWKN. Die Freihaltung der gefährdeten Gebiete in 

den Flussauen sei die wirtschaftlichste und zweckmäßigste Variante im vorbeugenden 

Hochwasserschutz. 

In vielen Bereichen wurden gesetzliche Überschwemmungsgebiete schon vor nahezu 100 

Jahren festgesetzt – die Grundlage war die Ausdehnung des Katastrophenhochwassers vom 

Februar 1909. Jetzt müssen die meisten Überschwemmungsgebiete neu festgelegt werden, 

weil sich in den Talauen die Abflussbedingungen durch bauliche Veränderungen in den ver-

gangenen Jahrzehnten verändert haben. 


